
 

 

 
 

V E R L A U T B A R U N G S B L A T T 
DER WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH 

 
 
Jahrgang 2013 Freigegeben am 21. März 2013                   1. Stück 
 
 
1. Satzung: Änderung der Gebührenordnung der Wirtschaftskammer Österreich 
 
 
1. Beschluss des Erweiterten Präsidiums der Wirtschaftskammer Österreich vom 

28.11.2012, mit dem die zuletzt durch Beschluss des Erweiterten Präsidiums der 
WKÖ vom 22.6.2005 geänderte, vom BMWA mit Note vom 13.7.2005, GZ 
38.500/0042-I/3/2005, zur Kenntnis genommene Gebührenordnung geändert wird: 

 
 
Die mit Beschluss des Kammertags der WKÖ vom 9.7.1999 erlassene und vom BMWA mit Note 
vom 13.9.1999, GZ 38.520/8-III/A/5/99, zur Kenntnis genommene Gebührenordnung, zuletzt 
geändert durch Beschluss des Erweiterten Präsidiums der WKÖ vom 22.6.2005, zur Kenntnis 
genommen vom BMWA mit Note vom 13.7.2005, GZ 38.500/0042-I/3/2005, wird wie folgt ge-
ändert: 
 
1. Dem Abschnitt I Punkt 3. wird der folgende Punkt 4. angefügt: 
 
„4. Verkehrsgeltungsumfragen 
 
Gebühren für die Durchführung von Verkehrsgeltungsumfragen durch die Wirtschaftskammer 
Österreich, sofern sie nicht im Auftrag eines Gerichtes/einer Behörde erfolgen 
 
a) Durchführung für Kammermitglieder und juristische Personen des öffentlichen Rechts  

Stundensatz € 69,00 zuzüglich Auslagenersatz 
 

b) Durchführung für andere Personen 
     Stundensatz € 138,00 zuzüglich Auslagenersatz“ 

 
2. Dem Abschnitt III Punkt 2. zweiter Satz wird der folgende Satz angefügt: 
 
„Der Punkt 4. im Abschnitt I in der Fassung des Beschlusses des Erweiterten Präsidiums der 
Wirtschaftskammer Österreich vom 28.11.2012 tritt mit 1.1.2013 in Kraft.“  
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